
KatholischerArbeitskreisinderCDUThüringen(KA)

-Arbeitsordnung–

Präambel

DerKatholischeArbeitskreis(KA)

 BekenntsichzudenZielenderkatholischenSoziallehre;Subsidiarität,Solidaritätund

GemeinwohlprinzipalsGrundlagepolitischenHandelns,

 sprichtsichfürchristlicheWerteim politischenTunaus,

 willeinekatholischeSichtweiseaufalleBelangeeinbringen,

 bekenntsichdazu,dassesnureineparlamentarischeKraftgibt,diepolitischeHeimat

seinkann:dieUnionsparteienCDUundCSU,

 wendetsichanalle,diedas„C“inderPolitikwichtigfinden,

 willstetskonstruktivundsachpolitischim genanntenSinneForderungenindieUnion

hineintragen,

 bekenntsichdazu,dasseinechristlichorientierteParteiaufalleFragenzeitgemäße

Antwortengebenmuss,

 istPlattform fürInhalte,nichtindividuellerEitelkeiten,

 unterstütztundfördertdenDialogdasMiteinanderderKonfessionenundReligionen

innerhalbderUnion,

 willvorpolitischerRaum fürkatholischeChristenoderchristlichmotivierteWählersein,

diesichvom Parteienspektrum nichtangesprochenfühlenoderabwenden,

 ruftalle(katholischen)Christen,dieihrePrinzipienmöglichstklarinaktuellerPolitik

realisiertsehenwollen,auf,CDUundCSUbeidenWahlenzuunterstützen.

1.Mitgliedschaft

Ordentliches(stimmberechtigtes)MitglieddesKatholischenArbeitskreises(KA)istjedePerson,

dieMitgliedderCDUThüringenistundderkatholischenKircheangehört.

Jeder,katholischenGlaubens,dersichmitdeninderPräambelniedergelegtenZielendesKA

ThüringenidentifiziertundkeineranderenParteioderGruppierungangehört,diemitderCDU/CSU

konkurrieren,kannalsberatendesMitglied(ohneWahlrecht)mitarbeiten.

2.LandesarbeitskreisundRegionaleArbeitskreise

DieMitgliederkönnennebendem LandesarbeitskreisregionaleArbeitskreisebilden,diesichan

derStrukturderOrts-,Kreis-oderGemeindeverbändeorientierensollen.



3.OrganedesLandesarbeitskreises

OrganedesLandesarbeitskreisessinddieLandesmitgliederversammlungundder

Landesvorstand.

4.AufgabenderLandesmitgliederversammlung

DasobersteOrgandesLandesarbeitskreisesistdieLandesmitgliederversammlung,sietritt

mindestensallezweiJahrezusammen.Ihrobliegtu.a.

 BeschlussundÄnderungderArbeitsordnung

 EntgegennahmedesGeschäftsberichts

 EntlastungundWahldesLandesvorstandes

5.Landesvorstand

DerLandesvorstandwirdallezweiJahreneugewählt.Erbestehtausdem Vorsitzenden,zwei

Stellvertreternundbiszu12weiterenMitgliedern.

DerLandesvorstandkannständigeGästeeinladen.

6.Mitgliedsdaten

Der/DieVorsitzendedesKAspeichert,erhebtundnutztfürdieZweckedesKA

personenbezogeneDatenderMitgliederundInteressentenmittelsautomatisierterVerfahren,

soferndieseeinwilligen.DerNutzungkannjederzeitwidersprochenwerden.EineÜbermittlung

derDatenanDritteistnichtzulässig.

7.Mitgliedsbeitrag

EinMitgliedsbeitragwirdnichterhoben.

8.Versammlungen,Abstimmungen

DieEinladungzuSitzungenkannperE-Mailerfolgen.EinladungensollenspätestenseineWoche

vorhererfolgen.VersammlungensindgrundsätzlichunabhängigvonderAnzahlderErschienenen

beschlussfähig.

9.InkrafttretenundSchlussbestimmung

Im ÜbrigengiltdieSatzungderCDUThüringeninderjeweilsgeltendenFassung.Die

Arbeitsordnungwurdeam18.Januar2019beschlossenundtrittam selbenTaginKraft.


